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Warum ist die Schweiz so 
föderalistisch?

Im Konzert der Nationen wird die
Schweiz oft als unpassender fiskalischer
Sonderfall angesehen, als ein Staat, der
abseits der Wege geht, welche die gro-
ßen Fiskalstaaten vorzeichnen, und der
ihnen daher Ärger bereitet. Warum kann
denn die Schweiz ausländisches Finanz-
und Sachkapital nicht auf gleiche Weise
besteuern, wie alle anderen großen Staa-
ten es tun? Warum muss erst politischer
Druck durch die OECD und die G20 aus-
geübt werden, bevor die Schweiz ein-
lenkt? Eine Erklärung lautet, dass die
Schweiz selbst keinen geschlossenen
Steuerstaat darstellt, der Bund vielfach
gar keine Besteuerungskompetenzen
besitzt, sondern diese (wie im Fall der
Holding-Besteuerung) seit alters her bei
den Kantonen liegen. Der schweizerische
Steuerföderalismus wird zwar auf Druck
der Großen allmählich abgebaut. Aber
die Schweiz ist diesbezüglich noch
»rückständig«. Fehlende Regeln beim
Bund führen zu sogenanntem »unfairem«

Steuerwettbewerb, was den Ärger mit
den großen Fiskalstaaten vertieft. Zur Ab-
strafung droht beispielsweise Frankreich
der Schweiz, die Staatlichkeit zu entzie-
hen und sie zu einem »territoire non-co -
opératif« herunterzustufen.1

Etwas Theorie2

Doch die Frage nach dem Sonderfall
Schweiz ist damit nicht beantwortet, son-
dern nur anders gestellt. Es gilt zu erklä-
ren, wie es denn in der Schweiz zu die-
ser »steuerlichen Rückständigkeit« ge-
kommen ist. Die Gründe liegen vielfach
Jahrhunderte zurück. Die Schweiz war nie
ein absolutistischer Staat, in dem ein Fürst
die örtliche Steuerkraft durch professio-
nelle Steuereinzieher systematisch aus-
schöpfte. Doch warum ist der Schweiz
das Joch des flächendeckenden Abso-
lutismus erspart und damit die fiskalische
Rückständigkeit erhalten geblieben? Hier-
zu ist eine Theorie erforderlich.

Als Ausgangspunkt hilft das sogenannte
Beansche Gesetz, benannt nach dem
amerikanischen Wirtschaftshistoriker 
Richard Bean (1973). Seiner Ansicht nach
haben es große Flächenstaaten einfacher,
sich zu verteidigen, als kleine zerklüftete
Herrschaften. Denn der zu verteidigende
Außenumfang einer Herrschaft wächst li-
near, ihre Fläche jedoch im Quadrat. Es
müssen in Flächenstaaten relativ weni-
ger Mittel zur Verteidigung der Außengren-
zen eingesetzt werden als in kleinen zer-
klüfteten Gebieten. Diese einfache The-
se lässt noch weitere Schlussfolgerungen

Eine Theorie der Schweiz*

Charles B. Blankart**

Föderalismus, direkte Demokratie und Besteuerung: 

Die Schweiz wird oft als föderalistische Kuriosität und direktdemokratisches Unikum bezeichnet.

Doch so lässt sich die Schweiz nicht verstehen. Es bedarf einer Theorie der Schweiz. Wird die

geographische Ausgangssituation des Territoriums der Schweiz als exogene Variable betrachtet,

so wird die nachfolgende Entwicklung besser verständlich. Aus der fraktionierten Geographie ha-

ben sich die Institutionen des Föderalismus und der direkten Demokratie entwickelt und behaup-

tet, wie sie die Schweiz von heute charakterisieren. Obwohl im 20. Jahrhundert innenpolitische

Zentralisierungstendenzen zu verzeichnen sind, haben die Gebietskörperschaften ihre Autono-

mie in der Schweiz wesentlich besser aufrechterhalten als in anderen Staaten. Eine wichtige Rol-

le spielt dabei die Schuldenselbstverantwortung von Bund. Kantonen und Gemeinden. Sie stabili-

siert nicht nur die Haushaltsführung der nachgeordenten Gebietskörperschaften, sondern schützt

auch vor Übergriffen des Zentralstaats.

* Interessierte Leserinnen und Leser werden eine
ausführlichere Fassung dieses Aufsatzes in der
Monographie »Öffentliche Finanzen in der Demo-
kratie« finden, die gegen Ende des Jahres 2011
erscheinen wird (vgl. Blankart 2011b).

** Prof. Dr. Charles B. Blankart lehrt an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und an der Universität
Luzern

1 AFP schreibt: »C’est une attitude fortement regret-
table qui pourrait conduire la France à considérer
la Suisse comme un territoire non-coopératif sus-
ceptible de figurer sur (la) liste noire«. Le Matin.ch,
16. Dezember 2009. 

2 Die historischen Teile dieses Abschnitts beruhen auf
E. His (1920, 1929), Historisch-Biographisches Le-
xikon der Schweiz (1924, 1927, 1929) Bd. 2, 4 und
5, Historisches Lexikon der Schweiz online (2002 ff.).
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zu (vgl. Blankart 2011a). In der großen Fläche ist der Weg
zur Grenze lang; die Auswanderungskosten sind hoch. Auch
mangelt es an nahegelegenen Nachbarstaaten, weshalb
auch der Vergleichswettbewerb gering ist. Daher sind die
Kosten der Unterdrückung und der Besteuerung für den
Herrscher gering und die Besteuerung hoch. Demgegen-
über sind in zerklüfteten Staaten die Wanderungskosten
bis zu den Außengrenzen vergleichsweise niedrig und der
Vergleichswettbewerb groß. Die Kosten der Unterdrückung
und Besteuerung sind daher vergleichsweise hoch und die
Besteuerung niedrig.

Diese Überlegungen führen zu zwei Grundmodellen: den
Flächenstaaten mit natürlichem Zentralismus einerseits und
den zerklüfteten Staaten, die in einem natürlichen Föde-
ralismus mit mehr oder weniger enger Bindung nebenein -
ander leben andererseits. Zugegeben ist die Geographie
heute nicht mehr von so zentraler Bedeutung. Aber aus
der Geographie von einst sind die Institutionen von heute
entstanden.

Auch wird es neben den reinen Fällen von natürlichem Zen-
tralismus und natürlichem Föderalismus viele gemischte
Fälle geben. Doch es dürfte wenig Dissens bestehen, dass
historisch gesehen, und auch heute, die Schweiz eher dem
natürlichen Föderalismus als dem natürlichen Zentralis-
mus zuzurechnen ist. Sie war schwer zu erobern, zu be-
herrschen und steuerlich auszubeuten. Die frühen Befrei-
ungskriege belegen dies. Die Eidgenossen konnten sich in
ihrem natürlichen Föderalismus behaupten und die öster-
reichische Herrschaft und Besteuerung von sich abschüt-
teln. Sie waren aber in ihrer föderalen Zerrissenheit nicht in
der Lage, eine aktive Außenpolitik zu betreiben und trotz
siegreicher Schlachten im 15. Jahrhundert Nachbargebie-
te wie die Herzogtümer Burgund oder Mailand zu erobern
und zu beherrschen. Dennoch galten sie als militärisch un-
beherrschbar und daher fiskalisch unattraktiv. Ihre Loslö-
sung vom Heiligen Römischen Reich im Westfälischen Frie-
den (1648) war der konsequente Schlussstrich dieser lan-
gen Entwicklung.

Der natürliche Föderalismus im Spiegel der Geschichte

Auch später prägte der natürliche Föderalismus die Schweiz.
Als im Jahr 1798 die französischen Revolutionsheere die
Schweiz eroberten, wollte Frankreich die Schweiz in einen
Einheitsstaat, die Helvetische Republik, mit zentralisiertem
Steuersystem umgestalten. Die dezentralen Feudallasten
wurden abgeschafft. Aber die stattdessen eingeführten eid-
genössischen Vermögens-, Verkehrs-, Einkommen- und Lu-
xussteuern setzten sich im natürlichen Föderalismus der
Schweiz nicht durch, so dass das ganze Experiment miss-
lang. Schon nach fünf Jahren ging die Helvetische Repu-
blik im inneren Chaos, in blutigen Aufständen und Staats-

streichen zu Ende. Napoleon Bonaparte sah sich genötigt,
der Schweiz eine neue weniger zentralistische Verfassung,
die Mediationsverfassung, zu verordnen. Insbesondere wur-
de die dem natürlichen Föderalismus zuwiderlaufende zen-
tralistische Finanzverfassung aufgehoben und den Kanto-
nen ihre frühere Finanzautonomie zurückgegeben. Statt ei-
ne Geldsteuer an Frankreich zu leisten, wurde die Schweiz
verpflichtet, eine nicht weniger schwere, aber leichter durch-
setzbare Sachsteuer aus 12 000 Mann Truppen (u.a. für den
Russlandfeldzug) zu stellen.3 Die Mediationsverfassung hielt
sich über zehn Jahre. Doch kaum hatten sich Napoleons
Truppen Ende 1813 über den Rhein nach Frankreich zurück-
gezogen, brach auch die Mediation zusammen, und unko-
ordiniert wurde die vorrevolutionäre Ordnung bis auf die
Untertanenverhältnisse wieder hergestellt. Nur mit Mühe und
unter ausländischem Druck gelang es den Eidgenossen,
zu einer gemeinsamen Verfassung, der Bundesakte von
1815, zu finden. In dieser wurde die gemeinsame Landes-
verteidigung geregelt. Ein gesamtstaatliches Zoll- oder Steu-
erwesen gab es nicht. Der Bund finanzierte sich aus ver-
mögensgewichteten Matrikularbeiträgen der Kantone. Bun-
desgesetze entstanden nur als Konkordate der Kantone,
zu denen der Beitritt freiwillig war.

Diesem Staatenbund setzte die freisinnige Mehrheit der Kan-
tone im Jahr 1848 ein gewaltsames Ende. Sie etablierte den
Bundesstaat und sicherte sich durch das Mehrheitswahl-
system für die nächsten 50 Jahre eine absolute Mehrheit in
beiden legislativen Kammern des Parlaments und in der Exe-
kutive des Bundesrats. 

Ziel des Freisinns war es, in erster Linie den gemeinsamen
Markt in der gesamten Schweiz durchzusetzen. Daher wur-
den das Zollwesen ebenso zur Bundessache erklärt, wie
die Infrastrukturnetze von Straßen, Brücken, Post und Wäh-
rung eidgenössisch wurden. Bei den Steuern (mit Ausnah-
me der Zölle) blieben die Kantone autonom. Es obsiegte
der natürliche Föderalismus. Die Kantone nutzten ihre Frei-
heit, erprobten im Wettbewerb eine Vielzahl von Steuersys-
temen. Der Wirtschaftshistoriker M. Spoerer (2002) be-
richtet über eine Diskussion in Zürich, ob es sich eine Ein-
kommen- und Vermögensteuer leisten könne, die gegen-
über der von Basel um 80% höher lag. Auch eine Vielzahl
anderer Beispiele zeugen von einem intensiven natürlichen
Steuerwettbewerb.4

Trotz kantonaler Autonomie in Steuern und öffentlichen Aus-
gaben stellte die freisinnige Mehrheit im Bund eine stete
Bedrohung der lokal gewachsenen Verhältnisse dar, was
sich insbesondere im Kulturkampf und im Jesuitenverbot
ausdrückte. Nur über eine Totalrevision der Bundesverfas-
sung konnten die Verhältnisse geändert werden. Dazu kam
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3 Ferner musste die Schweiz jährlich 200 000 Zentner französisches Salz
abkaufen.

4 Meyers Konversations-Lexikon (1888).
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es erst nach langer Zeit im Jahr 1874. Doch an den Mehr-
heits- und Machtverhältnissen änderte sich wenig. Den Kon-
servativen gelang es lediglich, die für den Föderalismus al-
lerdings sehr wichtige Institution des fakultativen Gesetzes-
referendums in die Bundesverfassung einzufügen. Zu jedem
in den Räten beschlossenen Bundesgesetz konnten 30 000
(heute 50 000) Stimmbürger eine Volksabstimmung verlan-
gen und so zentralistische und andere missliebige Gesetze
mit einfachem Stimmenmehr zurückweisen. Das Geset-
zesreferendum ist und bleibt im Übrigen auch heute noch
sehr wichtig, weil es den einzigen Weg eröffnet, bei Absenz
einer bundesgerichtlichen Kompetenz verfassungswidrige
Bundesgesetze zu Fall zu bringen.5

Ab 1891 gilt ein obligatorisches Referendum für eine von
den Räten geschlossene Teilrevision der Bundesverfassung,
wobei, der gewichtigen Materie entsprechend, ein Stimmen-
und Ständemehr zur Annahme erforderlich sind. Auch die-
ses Referendum setzt den Bundesbehörden eine wirksa-
me Schranke, ihre Kompetenzen zu Lasten der Kantone
auszudehnen und so den Föderalismus auszuhöhlen. Wich-
tig ist, dass schon die schiere Existenz des Referendums
die Bundesbehörden dazu zwingt, die Interessen der Wäh-
lerinnen und Wähler in den Kantonen zu berücksichtigen.
Das Referendum wirkt (einer englischen Redewendung fol-
gend) wie eine »Fleet in Being«.

Fünf Stufen der Zentralisierung der Staatstätigkeit in der
Schweiz

Das Referendum kann als letzte große und erfolgreiche An-
strengung gesehen werden, den wachsenden Bundeskom-
petenzen Einhalt zu gebieten und den Föderalismus aus-
zubauen. Es folgen dann bis auf den heutigen Tag eine Rei-
he von Neuerungen, die dazu geeignet sind, den Bund auf
Kosten der Kantone und Gemeinden zu stärken. Fünf Stu-
fen lassen sich aufführen.

1. Im Jahr 1891 wurde die Möglichkeit einer Volksinitiati-
ve auf Teilrevision der Bundesverfassung geschaffen.
Volksinitiativen erfordern 50 000 (heute 100 000) Un-
terschriften und schaffen, wenn sie von Volk und Stän-
den angenommen werden, neue Bundeskompetenzen,
ohne dass Regierung und Parlament zwingend aktiv
werden. Sie haben daher immer etwas Vorwurfsvolles
an sich, weil der Regierung vorgehalten wird, einen
Wunsch der Bevölkerung verschlafen zu haben. Zwar
scheitern in der Praxis die meisten Volksinitiativen, weil
sie die erforderliche qualifizierte Mehrheit von Volk und
Ständen verfehlen. Doch ähnlich dem Referendum wirkt
schon ihre Existenz wie eine Drohung an Regierung und
Parlament, wachsam zu sein und den Bürgerinnen und

Bürgern tatsächliche oder vermeintliche Wünsche von
den Lippen bzw. von der Presse abzulesen und ihnen
oft in Gegenvorschlägen zu einer Volksinitiative zur Ent-
scheidung vorzulegen. 

2. Im Weiteren dürfte das seit 1919 bestehende proportio-
nale Wahlsystem für den Nationalrat die Zentralisierung
begünstigen. Statt einer Mehrheitspartei haben jetzt meh-
rere Minderheitsparteien im Nationalrat das Sagen. Ne-
ben den Freisinnigen treten die Bauern, die Katholisch-
Konservativen und die Sozialdemokraten als Wählerre-
präsentanten auf. Sie alle müssen sich profilieren, in-
dem sie durch Stimmentauschkoalitionen (d.h. zusam-
men mit anderen Minderheitsparteien) ihre Minderheits-
wünsche in Mehrheitswünsche verwandeln. Dies hat zur
Konsequenz, dass sich aus jeder erfolgreichen Stimmen-
tauschkoalition von zwei oder mehr Parteien zwei oder
mehr neue Bundesgesetze ergeben. Die zentralstaatli-
che Regulierung nimmt zu.

3. Zur Finanzierung von Verteidigungsausgaben wurden
1915 die Wehrsteuer und 1941 die Warenumsatzsteu-
er WUSt als Bundessteuern eingeführt. Beide wurden
später nicht mehr abgeschafft und überleben bis heu-
te als »Direkte Bundessteuer« auf dem Einkommen und
als »Mehrwertsteuer« auf den Konsum. Diese beiden
Steuern stellen einen wichtigen Finanzierungspool dar,
aus dem sich die Ziele der Stimmentauschkoalitionen
des proportionalen Wahlsystems finanzieren lassen.
Als letzte bemerkenswerte Grenze bleibt die Verfas-
sungsbestimmung, wonach diese beiden Steuern et-
wa alle zehn bis fünfzehn Jahre von Volk und Ständen
in toto erneut bewilligt werden müssen und bei Ableh-
nung entfallen.

4. Einen starken Eingriff in die kantonale und kommunale
Steuerautonomie bringt das Steuerharmonisierungsge-
setz von 1990. Der Bundesgesetzgeber verlangt, dass
die Kantone bestimmte Steuern erheben, namentlich
eine Einkommen- und eine Vermögensteuer von den na-
türlichen, eine Gewinn- und eine Kapitalsteuer von den
juristischen Personen, eine Quellensteuer von bestimm-
ten natürlichen und juristischen Personen und eine
Grundstückgewinnsteuer. Durch dieses Bundesgesetz
werden Steuersubjekt, Steuerbemessungsgrundlage und
Steuerabzüge vorgegeben. Folglich bleiben Kantone und
Gemeinden nur noch frei in der materiellen Besteuerung,
d.h. in den Steuertarifen, Steuersätzen und Steuerfrei-
beträgen. Der Steuerwettbewerb fokussiert sich also auf
diese drei Parameter und verschärft sich in ihnen. Der
Raum für Innovationen wird eingeschränkt.

5. Im Weiteren nimmt das Bundesgericht heute mehr als
früher seine eigenen Interessen wahr, indem es den Be-
reich der Bundesgesetzgebung und damit seine eigenen
Zuständigkeiten politisch ausdehnt. So greift es in die
materielle Besteuerung ein, indem es definiert, dass mit
dem Einkommen degressive steuerliche Belastungen
(selbst wenn dabei die absolute Steuerbelastung steigt)
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5 Das Bundesgericht hat nicht das Recht, Bundesgesetze abstrakt auf ih-
re Verfassungsmäßigkeit zu prüfen.
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mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip unver-
einbar seien. Damit schränkt es die Fä-
higkeit steuerarmer Kantone ein, ihre Fi-
nanzen mittels attraktiver Tarife zu sanie-
ren und treibt sie damit die Abhängigkeit
des Bundes.

Ergebnis: Die föderale Besteuerung in der
Schweiz heute

Die eben beschriebenen Rahmenbedingun-
gen prägen die Besteuerung in der Schweiz
in fünffacher Hinsicht:

1. Abbildung 1 erweckt den Eindruck eines
großen Steuerwirrwarrs. Hohe und nied-
rige Grenzsteuerbelastungen des Einkom-
mens bestehen nebeneinander. Schwyz
(SZ) und Zug (ZG) haben sehr niedrige,
Waadt (VD) und Genf (GE) sehr hohe marginale Sätze.
Dabei ist zu bedenken, dass alle Säulen der Abbildung 1
von einem festen Sockel von 11,6% direkter Bundessteu-
er für die betrachtete oberste Steuerklasse ausgehen. Die
direkte Bundessteuer ist stark progressiv; sie beginnt erst
bei einem Einkommen über 50 000 CHF und einem Satz
von 0,5%. Die in den Kantons- und Gemeindesteuern ver-
bleibenden Unterschiede sind Ausdruck des Steuerwett-
bewerbs. So wie sich Wettbewerbsmärkte wegen Such-
prozessen stets durch unterschiedliche Preise auszeich-
nen, sind auch Kantone und Gemeinden im Wettbewerbs-
föderalismus durch unterschiedliche Steuern gekennzeich-
net. Daher gibt es auch immer wieder kleinere Verschie-
bungen der Belastungen. Manche halten
diesen Ausdruck des Steuerwettbewerbs
für ungerecht. Doch durch den Wettbe-
werb wird insgesamt ein Druck auf die
Steuerbelastung ausgeübt, der in einem
Steuerkartell oder bei einer bundesgesetz-
lichen Festlegung der Steuer kaum zu er-
warten wäre.

2. Wie schon erwähnt, kanalisiert das Steu-
erharmonisierungsgesetz den Steuerwett-
bewerb im Wesentlichen auf Steuertarife
und Steuerfreibeträge. Für andere Steuer-
nischen gewährt das Gesetz kaum Raum.
Darum ist der Steuerwettbewerb in diesen
beiden Variablen besonders intensiv. Er
könnte, wäre die Zahl der Kantone kleiner,
sogar oligopolistische Züge annehmen.
Hätten umgekehrt die Kantone mehr Frei-
heiten in der Steuergestaltung, so könnte
der Wettbewerb auch stärker den Charak-
ter eines Nischenwettbewerbs mit ev. ge-
ringeren Tarifunterschieden haben.

3. Auf der Landkarte von Abbildung 2 (vgl. Feld 2009) und un-
ter Berücksichtigung der zentralen Orte in der Schweiz lässt
sich Krugmans Gesetz erkennen, wonach sich zentrale Or-
te höhere Steuern leisten können, während periphere Or-
te niedrigere Steuern haben müssen, um eine Entwick-
lungschance zu haben (Krugman 1997). So hat Zürich (ZH)
hohe Steuern im Vergleich zu den umliegenden Kantonen
Schwyz (SZ), Zug (ZG), Ob- und Nidwalden (OW und NW).
Anderseits hat Freiburg (FR) als dezentraler Ort niedrigere
Steuern als Bern (BE), Waadt (VD) und Neuenburg (NE). 

4. Nicht uninteressant ist es, anhand von Tabelle 1 festzu-
halten, dass die schweizerischen Kantone im Durch-
schnitt ausgeglichene bis überschüssige Rechnungen
haben.
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%

a) Grenzbelastung durch Bundes-, Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuer im Kantonshauptort bei einem 
Einkommen von 500 000 bis 1 000 000 CHF.

(b) Appenzell Ausserrhoden       (c) Appenzell Innerrhoden

Abb. 1

Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung nach Feld (2009).

Abb. 2
Kantonale und (gewichtete) lokale Einkommensteuerbelastung für 
Verheiratete mit zwei Kindern bei einem Reineinkommen von 
einer Million Franken im Jahr 2006
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5. In der Literatur ist schließlich auf Besonderheiten der Dy-
namik des Steuerwettbewerbs hingewiesen worden. So
reagieren Selbständige auf niedrigere Steuerbelastungen
stärker als Rentner und abhängig Beschäftigte sowie jun-
ge, gut ausgebildete Schweizer stärker als ältere Einwoh-
ner. Aber auch die Kantone reagieren auf Steuersatzdif-
ferenzen: Je geringer die Steuerbelastung im benach-
barten Kanton, umso stärker senkt ein Kanton seine ei-
genen Steuern. Zu einem Abfall der öffentlichen Leis-
tungen ist es bisher noch nicht gekommen (vgl. Feld
2009, für einen Überblick).

Schuldenselbstverantwortung: Die Bedeutung
des No-Bailout

Über die Funktion von Schuldenbremsen

Das Ergebnis von Tabelle 1 bedarf einer näheren Erklärung.
Der interkantonale und interkommunale Steuerwettbewerb
bringt niedrigere Steuern. Doch die Kantons- und Gemeinde-
regierungen lassen sich nicht zu einer Niedrigsteuerpolitik
um jeden Preis verleiten. Es findet keine Flucht in die Staats-
schulden statt. Wie lässt sich das erklären? Wie kommt es,
dass die Schweizer Kantone trotz des Wettbewerbs recht be-
friedigende Haushaltsabschlüsse aufweisen und im Durch-
schnitt kaum neue Schulden aufnehmen, während sich in an-
deren Staaten gerade die nachgeordneten Gebietskörper-
schaften in großem Ausmaß verschulden? Hinweise, dass in
der Schweiz besonders verantwortliche Politiker an der Macht
sind, lösen das Rätsel kaum. Sie werfen vielmehr die Frage
auf, welche Anreize denn bewirken, dass sich die Schweizer
Politiker vergleichsweise verantwortungsvoll verhalten.

Manche Autoren führen dies auf die in vielen Kantonen vor-
handene Schuldenbremse zurück. Doch warum auferle-
gen sich die Politiker solche Schranken, und warum hal-
ten sie sich daran? Auch die Regierungen der EU-Staaten
haben Schuldenbremsen. Ihnen obliegt es, die Defizit- und
Schuldengrenzen des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu
befolgen. Doch ihre Disziplin ist gering. Derzeit übertreten
die meisten EU-Staaten die geltenden Defizit- und Schul-
denschranken. Ähnlich steht es mit den Regierungen der
deutschen Bundesländer. Sie sollten die »goldene Regel«
befolgen, wonach die jährliche Neuverschuldung den Um-
fang der Investitionen nicht überschreiten darf, bevor im
Jahr 2020 sogar eine Null-Schuldenbegrenzung wirksam

wird. Doch schon die heutige Regel wird vielfach miss-
achtet. Das ist auch nicht verwunderlich. Denn hinter die-
sen Schuldenbremsen steht das meist implizite Verspre-
chen des Bundesstaats, die Gebietskörperschaften zu ret-
ten, sollte es ihnen nicht gelingen, die Schuldenbremse
einzuhalten. 

In der Schweiz sehen sich die Kantone in einer anderen Aus-
gangslage. Sie wissen, dass, wenn sie den Haushaltsaus-
gleich verfehlen und in einen finanziellen Notstand geraten,
niemand sie retten wird. Als die Kantone Bern, Solothurn,
Genf, Waadt, Appenzell Ausserrhoden und Glarus in den
1990er Jahren infolge der großen Verluste ihrer Kantonal-
banken in Not gerieten, waren sie auf sich selbst gestellt.
Die Frage, ob der Bund mit Finanzspritzen hilft, kam gar nicht
auf. Vielmehr gingen Bund und Kantone davon aus, dass
das Nichtauslösungsprinzip, das sogenannte No-Bailout-
Prinzip, gilt, wonach jeder Kanton für seine Finanzen selbst
verantwortlich ist. 

Der No-Bailout hat die Eigenschaft eines dynamisch sich
entwickelnden Vertrauenskapitalgutes. Er lebt aus den Er-
wartungen, wächst durch seine Anwendung und entwer-
tet sich durch seine Nichtanwendung. Jede Anwendung
stärkt die Erwartung, dass er auch in Zukunft angewandt
wird und jede Nichtanwendung lässt diese Erwartung zu-
rückgehen. Der Bund muss den Kantonen glaubwürdig
die kalte Schulter zeigen, wenn diese ihn um Hilfe bitten.
Weshalb kann er das? Die Antwort lautet: Weil die Kan-
tone über eigene Einkommen- und Vermögensteuern ver-
fügen, die sie bei hohen Ausgaben anheben können. Ver-
suchte eine Kantonsregierung mit einem Bailout-Begeh-
ren an den Bund heranzutreten, so könnte sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen darauf verwiesen zu
werden erst einmal ihre kantonalen Steuern zu anzuhe-
ben. Anders gesagt: Die Steuerautonomie der Kantone
sichert das No-Bailout-Regime ab. Es versetzt den Bund
in die Lage, eine Politik der Härte gegenüber den Kanto-
nen zu verfolgen, deren Dividende sich danach in guten
Haushaltsabschlüssen niederschlägt.

Der No-Bailout schützt aber auch die Kantone vor Einmi-
schung durch den Bund. Mischt sich der Bund zu stark in
die Politik der Kantone ein, so muss er dafür die Verantwor-
tung, d.h. letztlich den Bailout übernehmen.6 Davor schre-
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 Tab. 1 
 Aktuelle und voraussichtliche Rechnungsabschlüsse der schweizerischen Kantone 2008–2014 

Kantone 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Saldo in Mill. CHF 3 409 2 228 2 338 2 132 3 052 3 879 5 102 
Überschussquote in % des BIP 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 

Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung, 28. Februar 2011.  

6 Durch den neuen Finanzausgleich von 2004 wird daher eine stärkere Tren-
nung von Bundes- und Kantonsausgaben angestrebt.
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cken die schweizerischen Bundespolitiker vielfach zurück.
In Deutschland ist die Einmischung des Bundes in die Län-
derangelegenheiten durch die Finanzreform von 1969 vor-
gezeichnet mit dem Ergebnis, dass der Bund im Falle eines
Finanznotstands schwerlich verhindern kann, in einen Bail -
out hineingezogen zu werden.7

Alles in allem betrachtet liegt der Schlüssel zu seriöser
Haushaltspolitik der Kantone vermutlich weniger in der
Schuldenbremse an sich als im No-Bailout. Wenn wir be-
obachten, dass nicht wenige Kantone Schuldenbremsen
haben, so steht dahinter der Respekt vor dem No-Bail -
out. Durch Schuldenbremsen können die Kantone dem
Kreditmarkt signalisieren, dass sie eine seriöse Haushalts-
politik betreiben. Sie können sich von anderen Kreditneh-
mern abheben, den Kreditgebern ihr Bonität anzeigen und
Kredite zu günstigerem Zins erlangen.

Würden Schuldenschranken wie in Deutschland und in der
EU allen Gebietskörperschaften einheitlich von oben oktroy-
iert werden und mit einem (impliziten) Bailout versehen, so
würde eine derartige Signalwirkung nicht ausgelöst, wes-
halb Schuldenschranken auch kaum befolgt werden und so
wenig zur Haushaltstabilisierung beitragen.

Einem No-Bailout-Regime unterliegt in der Schweiz auch
der Bund in seinen Außenbeziehungen. Er bewegt sich
wie eingangs erwähnt abseits der Pfade der großen Fis-
kalstaaten und hat daher auch nichts von ihnen zu erwar-
ten. Er gehört auch nicht einem Staaten- oder Schul-
denverbund, dessen Mitglieder sich gegenseitig Hilfe ver-
sprechen, an. Folglich ist No-Bailout sein sicheres Schick-
sal. Ihm bleibt gar nichts anderes, als eine seriöse Haus-
haltspolitik zu betreiben. Wie die Kantone signalisiert er
das den Kreditmärkten durch seine Schuldenbremse.

No-Bailout als Lernprozess: Die Lehren aus Leukerbad

Die Bedeutung des No-Bailout lässt sich an kaum einem Bei-
spiel besser illustrieren, als am Bankrott der kleinen 1 400 Ein-
wohnergemeinde Leukerbad im Kanton Wallis im Jahr 1998.
Die Ausgangslage Leukerbads ist denkbar einfach. Nach ei-
ner Reihe hochfliegender Investitionsprojekte vornehmlich
für die Tourismusindustrie und entsprechenden Schulden er-
klärte der Gemeinderat von Leukerbad, dass ihm das Geld
ausgegangen sei. Er könne den Zinsendienst der Schulden
Leukerbads nicht mehr aufbringen. 

Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Manche sagen,
dass bis dahin für Gemeinden ein Bailout-Regime galt und
die Banken daher keinen Anreiz hatten, sich um Leukerbads
Finanzen zu kümmern. Das ist aber unplausibel, weil in die-
sem Fall der Kanton Wallis Anreiz und die Pflicht gehabt hät-
te, sich um Leukerbad zu kümmern. Eher wahrscheinlich

ist ein Kontrollversagen der Gläubiger. Bei der ungewöhnli-
chen Größe der Schuld von 346 Mill. CHF und der Vielschich-
tigkeit der Kreditbeziehungen (es ist von etwa acht bis zehn
Gläubigern auszugehen8) verkam das Kontrollproblem zu ei-
nem Öffentlichen-Gut-Problem. Keiner der Gläubiger woll-
te allein die Kontrollkosten tragen, jeder verließ sich auf den
andern, und weil es bisher nie Probleme bei Gemeindekre-
diten gab, unternahmen auch Behörden nichts Wesentli-
ches. Die Finanzlage Leukerbads verschlechterte sich, bis
es 1998 zur Zahlungsunfähigkeit kam.9

Was sollten die Gläubiger tun? Wie in einem privaten Kon-
kursverfahren zerschlagen konnten sie die Gemeinde nicht.
Nur einige Aktiva ließen sich liquidieren. Stattdessen strebten
die Gläubiger eine Schuldenübernahme durch den zuständi-
gen Kanton Wallis an. Dessen Regierung wies jedoch jede
Mitverantwortung an dem Debakel zurück. Das fiel ihr poli-
tisch umso leichter, als die Gläubiger meist außerkantonale
Gemeinden und die Großbank Credit Suisse First Boston mit
Sitz in Zürich waren. Gemeinde und Kanton konnten auf die-
se Weise die wirtschaftlichen Konsequenzen der Pleite ex-
ternalisieren. Das Bundesgericht in Lausanne, das zu die-
sem Streit angerufen wurde, übernahm die Ansicht der Re-
gierung des Kantons Wallis und wies eine Klage von Credit
Suisse First Boston und der anderen Kreditgeber ab. Das No-
Bailout-Prinzip wurde ohne Wenn und Aber durchgesetzt.10

Mit dem Urteil setzte das Gericht klare Zeichen. Es liege an
den Gläubigern, sich um die wahre Bonität ihrer Schuldner
zu kümmern. Doch wie konnten die Gläubiger bei den oft viel-
schichtigen Kreditverhältnissen zu den Informationen über die
wahre Situation der Schuldner gelangen? Es bestand Nach-
frage nach Information über Bonität, aber kein Angebot. In
dieser Lücke etablierten sich eine private Rating-Agentur so-
wie Rating-Abteilungen großer Banken. Sie beurteilen die Kre-
ditwürdigkeit von Gemeinden je nach deren eigenen Finan-
zen und möglichen Bailout- oder No-Bailout-Erwartungen ge-
mäß der Verfassung der übergeordneten Kantone. Auch für
Kantone werden regelmäßig Ratings erstellt. Dadurch verrin-
gert sich die Informationsasymmetrie zwischen Schuldner und
Gläubiger, wodurch sich – und das ist das Wesentliche – die
Qualität des Kreditmarkts verbessert. Auch haben die Kan-
tone einen Anreiz, gute Ratings zu erzielen.11 Hätte das Ge-
richt den Kanton Wallis zur Schuldenübernahme gezwungen,
so wäre die Fähigkeit der Märkte, Kapital effizient zu allozie-
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7 In der Föderalismusreform I von 2005 wurde versucht, dieser Tendenz Ein-
halt zu gebieten. Zur deutschen Finanzverfassung vgl. Blankart (2011).

8 Darunter Credit Suisse, Versicherungen, Gemeinden, Migros, von Roll, ESG.
9 Eine Schlüsselrolle spielte dabei die »Emissionszentralen der Schweizer

Gemeinden« (ESG) als Kreditvermittler, weil sie Gemeindekreditwünsche
zu größeren Bündeln zusammenfasste und den Banken vorlegte, die ih-
rerseits die größeren Lose besser platzieren konnten und daher günsti-
gere Zinsen und Konditionen gewährten. Somit bestand bei der ESG ein
doppelstöckiges Prinzipal-Agent-Problem, durch welche das Kontrollpro-
blem noch verstärkt wurde. Die ESG wurde infolge von Leukerbad zah-
lungsunfähig und gezwungen ihre Tätigkeit einzustellen, bis sie schließ-
lich am 17. Mai 2001 von Credit Suisse übernommen wurde. 

10 Zum Leukerbadfall, vgl. Blankart und Klaiber (2003; 2004; 2006), 
Blankart und Fasten (2009).

11 Im Mai 2011 hielten von den 26 Kantonen sieben die Höchstnote AAA.
15 waren im Segment AA zu finden, und nur vier waren im hohen Single-
A verankert (Quelle: Aargauische Kantonalbank).
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ren, verwischt geblieben und ein Anreiz, den Haushalt sorg-
fältig zu kalkulieren, wäre ausgeblieben (vgl. Abb. 3).

Schlussfolgerungen: 
Die Europäische Union, eine Schweiz im Großen?

Eine konstitutive Eigenheit der Schweiz ist der Föderalismus.
Doch wie erklärt er sich? In der Literatur wird der Föderalis-
mus meist aus sich heraus zu erklären versucht. Im Dun-
keln bleiben die exogenen Ursachen, die ihn einst ermög-
licht haben. Um nicht in einem infiniten Regress zu landen,
wird in diesem Aufsatz für die Schweiz die Geographie als
Ursache ihres Föderalismus herangezogen. Die Geographie
lässt den »natürlichen Föderalismus« autonomer Gebiete
entstehen, die in Freiheit, Selbstverantwortung und Wettbe-
werb ihre eigenen Institutionen entwickeln und sich stetig
verbessern. Eigene Finanzverantwortung war und bleibt ein
tragendes Element des schweizerischen Föderalismus.

Wie die Schweiz im Kleinen so ist Europa im Großen geogra-
phisch fraktioniert und daher von Anfang an föderalistisch (in
mehreren Herrschaften) organisiert. Dies ist auch der Grund,
warum es Europas Völker zu großem Wohlstand brachten.
Doch der Wettbewerb unter den europäischen Staaten ver-
läuft wie die Geschichte zeigt nicht immer friedlich. Im Gegen-
teil, Kriege durchziehen ihre Geschichte. Daher ist es se-
gensreich, dass durch die Europäische Union in Europa eine
Ordnung etabliert worden ist, in der die kriegerische Seite des
Staatenwettbewerbs überwunden worden ist und nur noch
der friedliche Wettbewerb praktiziert wird. Wettbewerb in
Selbstverantwortung, »Wettbewerb der Vaterländer« war an-
fänglich die Losung. Die Schweiz im Großen lässt sich sa-
gen. Doch dieses Paradigma scheint auf dem Rückzug. Zu-
nehmend gehen EU-Kommission und -Rat dazu über, den
Staatenwettbewerb als Veranstaltung zu begreifen. Wettbe-
werb wird zu einem Wettrennen, dessen Ziele vorgegeben
werden und in das sich alle Läufer einzuordnen haben. 

In diesem Wettbewerb gibt es keine Selbstverantwortung und
folglich keine Selbstkorrektur. Vorgegeben werden die Ziel-
werte von Veranstaltungen wie Stabilitäts- und Wachstums-

pakt und Lissabon-Agenda, nicht aber Selbstverantwortung
mit Nobailout. Werden die Ziele von der Politik falsch einge-
stellt, so stürmen die Staaten um die Wette ins Verderben.
Um größeres Unheil zu vermeiden, sind dann Rettungsaktio-
nen notwendig, die die Gemeinschaft nicht selten immense
Summen kosten. Die Gefahr eines solchen Race to the De-
saster scheinen die Führer Europas nicht sehen zu wollen.
Es wäre ihrer Macht abträglich. Stattdessen erklären sie den
»organisierten Wettbewerb« zum Paradigma und überse-
hen, dass sich mitten in Europa ein kleines Land befindet, das
dem Paradigma des organisierten Wettbewerbs der EU nicht
folgt, stattdessen einen selbstverantwortlichen Föderalismus
praktiziert und bislang darin recht erfolgreich ist.
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